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Übernahmerechtliche Angaben nach 
§§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Voltabox 
AG beträgt 15.825.000,00 Euro und ist eingeteilt in 
15.825.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose 
Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag 
am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro. Sämtliche Aktien 
sind gewinnanteilsberechtigt. Jede Aktie gewährt in der 
Hauptversammlung eine Stimme.

Aktienstimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Über-
tragung von Aktien betreffen, sind dem Vorstand nicht 
bekannt.

10 % der Stimmrechte überschreitende 
Kapitalbeteiligungen

Zum 31. Dezember 2020 hielt die paragon GmbH & Co. 
KGaA, Delbrück, 8.620.000 Aktien der Gesellschaft.
Das entspricht rund 54,5 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat mit einer 
Kapitalmarkt-Mitteilung vom 10. Dezember 2020 darauf 
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hingewiesen, dass eine Absichtserklärung zum Verkauf 
von Anteilen an der Voltabox AG mit einem Investor 
unterzeichnet worden sei. Bis zum 31. Dezember 2020 
ist in diesem Zusammenhang kein Übergang der Aktien 
erfolgt. 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
verleihen

Es existieren keine Aktien mit Sonderrechten, die 
Kontrollbefugnisse verleihen.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am 
Kapital beteiligt sind

Soweit Arbeitnehmer als Aktionäre am Kapital beteiligt 
sind, können sie daraus keine besonderen Rechte 
herleiten.

Ernennung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands und Änderung der Satzung

Bezüglich der Regelungen zur Ernennung und Ab-
berufung der Mitglieder des Vorstands wird auf die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 84 und 85 AktG 
verwiesen.

Bezüglich der Regelungen zur Änderung der Satzung 
wird auf die gesetzlichen Vorschriften der §§ 133 und 
179 AktG verwiesen.

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22. September 2017 ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 21. September 2022 einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt 6.675.000,00 Euro durch 
Ausgabe von bis zu 6.675.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2017).

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 
zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten bzw. diesen gemäß § 186 
Absatz 5 AktG gleichgestellten Unternehmen mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den in Punkt 4.5 der Sat-
zung der Gesellschaft in der Fassung vom Oktober 2017 
genannten Fällen auszuschließen.

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 22. September 
2017 ist das Grundkapital um bis zu 5.000.000,00 Euro 
eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017).

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-
geführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Opti-
ons- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung 
Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vor-
stands durch den Hauptversammlungsbeschluss vom 
22. September 2017 ausgegeben oder garantiert werden, 
von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch 
machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, 
ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, und soweit 
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung ein-
gesetzt werden. Die neuen Aktien sind ab Beginn des 
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gewinnberechtigt für alle 
Geschäftsjahre, für die die Hauptversammlung noch 
keinen Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Kontrollwechsel und Entschädigungsvereinbarungen

Besondere Regelungen für den Fall eines Kontroll-
wechsels (Change of Control) oder besondere Ent-
schädigungsvereinbarungen der Gesellschaft für den 
Fall eines Übernahmeangebots bestehen nicht. 


